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Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1. 23. Sitzung des Kreistages am Montag, 26.11.2018 um 16:00  
 Uhr im  Herder Gymnasium Forchheim, Mensa,  Luitpold- 
 straße 1, 91301 Forchheim

2. Stellenauschreibung: zwei Studierende/n zum/zur Diplom- 
 verwaltungswirt/in (FH) (Beamtenanwärter/in für die dritte  
	 Qualifikationsebene	 in	 der	 Fachlaufbahn	Verwaltung	 und	  
 Finanzen)

3.	Vollzug	 des	 Wasserrechts	 (WHG,	 BayWG)	 und	 des	 Ge- 
	 setzes	 über	 die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 (UVPG);	  
 Antragsverfahren zur Erteilung einer wasserrechtlichen Ge- 
 stattung zur Grundwasserentnahme aus dem Tiefbrunnen  
	 III	in	der	Gemarkung	Neunkirchen	a.	Br.	für	die	öffentliche	 
	 Wasserversorgung	 des	 Marktes	 Neunkirchen	 a.	 Br.;	 Ver- 
	 zicht	auf	die	Umweltverträglichkeitsprüfung;	

4.	Einwohnerzahlen	am	30.06.2018,	Landkreis	Forchheim

1.
23. Sitzung des Kreistages

am Montag, 26.11.2018 um 16:00 Uhr
im  Herder Gymnasium Forchheim, Mensa, 

Luitpoldstraße 1, 91301 Forchheim

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme	von	der	Niederschrift	der	Sitzung	des	Kreista- 
 ges vom 24.09.2018

2.	 Geschäftsordnung	für	den	Kreistag	Forchheim;	
	 Änderung	in	der	Ausschussbesetzung	der	WLF

3.	 Geschäftsordnung	für	den	Kreistag	Forchheim;	
 Änderung in der Besetzung des Fachbeirates für soziale Angele- 
	 genheiten;	
	 Vertreter	des	VdK	Bayern

4.	 Besetzung	des	Aufsichtsrats	Klinikum	Forchheim	-	Fränkische	 
 Schweiz gGmbH

5.	 Änderung	der	Besetzung	des	Aufsichtsrates	der	Klinik	Fränki- 
	 sche	Schweiz	gGmbH;	
	 Änderung	der	FDP	Fraktion

6.	Wünsche	-	Anträge	-	Informationen

Forchheim, 14.11.2018

Hermann Ulm
Landrat

Der Landkreis Forchheim sucht zum 1. Oktober 2019

zwei Studierende/n zum/zur 
Diplomverwaltungswirt/in (FH)

������������������� ��� ��� ������
��������������bene in der Fachlaufbahn 

Verwaltung und Finanzen)

���� ������������ �������������������� ����� ��� �� �������� ����� 
www.landkreis-forchheim.de. Für telefonische Auskünfte stehen wir 
unter den Ruf-Nrn. 09191-861100/-1101 (Personalmanagement des 
Landratsamtes) gerne zur Verfügung.
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4.

Az.: 3/33-150.00

Einwohnerzahlen am 30.06.2018

Landkreis Forchheim

Gemeinde  Einwohner

Dormitz  2 103

Ebermannstadt, Stadt  6 971

Effeltrich  2 608

Eggolsheim,	Markt	 	 6	539

Egloffstein,	Markt	 	 2	042

Forchheim, Große Kreisstadt  32 196

Gößweinstein,	Markt	 	 4	050

Gräfenberg, Stadt  4 070

Hallerndorf  4 213

Hausen  3 727

Heroldsbach  5 100

Hetzles  1 290

Hiltpoltstein,	Markt	 	 1	513

Igensdorf,	Markt	 	 5	126

Kirchehrenbach  2 230

Kleinsendelbach  1 458

Kunreuth  1 421

Langensendelbach  3 128

Leutenbach  1 646

Neunkirchen	a.Br.,	Markt	 	 8	022

Obertrubach  2 184

Pinzberg	 	 1	890

Poxdorf	 	 1	525

Pretzfeld,	Markt	 	 2	400

Unterleinleiter  1 227

Weilersbach	 	 2	023

Weißenohe	 	 1	124

Wiesenthau	 	 1	603

Wiesenttal,	Markt	 	 2	523

insgesamt  115 952

Das	Verzeichnis	enthält	die	auf	Basis	Zensus	2011	fortgeschriebe-
nen Einwohnerzahlen zum Stand 30. Juni 2018.

Weiterhin	können	die	Einwohnerzahlen	regelmäßig	auf	der	Daten-
bank	Genesis	 Online	 des	 Bayerischen	 Landesamtes	 für	 Statistik	
unter	folgendem	Link

3.
Landratsamt Forchheim 
-Dienststelle Ebermannstadt- 
Fachbereich	Umweltschutz,	Abfallrecht,	Wasserrecht
Az.: 44-8631-46/17

Vollzug des Wasserrechts (WHG, BayWG) und des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Antragsverfahren zur Erteilung einer wasserrechtlichen Ge-
stattung zur Grundwasserentnahme aus dem Tiefbrunnen III 
in der Gemarkung Neunkirchen a. Br. für die öffentliche Was-
serversorgung des Marktes Neunkirchen a. Br.;
Verzicht auf die Umweltverträglichkeitsprüfung;

Bekanntmachung
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Mit	Schreiben	vom	16.08.2017	beantragte	der	Markt	Neunkirchen	
a.	Br.	die	Verlängerung	der	Bewilligung	zur	Entnahme	von	Grund-
wasser aus dem Tiefbrunnen III, da die derzeit gültige Gestattung 
ausläuft.

Das	Entnehmen	von	Grundwasser	in	der	beantragten	Höhe	(100.000	
m³	jährlich)	fällt	unter	Nr.	13.3.3	der	Anlage	1	zum	UVPG.	Für	sol-
che	Vorhaben	ist	eine	allgemeine	Vorprüfung	des	Einzelfalls	vor-
gesehen.	Nach	§	5	Abs.	1	UVPG	stellt	die	zuständige	Behörde	auf	
der	Grundlage	 geeigneter	Angaben	 zum	Vorhaben	 sowie	 eigener	
Informationen	fest,	ob	 für	das	Vorhaben	eine	Umweltverträglich-
keitsprüfung	(UVP)	durchzuführen	ist.	

Eine	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 ist	 erforderlich,	 sofern	 nach	
Einschätzung	 der	 zuständigen	 Behörde	 die	 Maßnahme	 (hier	
Grundwasserentnahme)	 aufgrund	 überschlägiger	 Prüfung	 unter	
Berücksichtigung	 der	 in	 der	 Anlage	 3	 zum	UVPG	 aufgeführten	
Kriterien	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	haben	kann.

Zu	den	Umweltauswirkungen	wurden	der	amtliche	Sachverständige	
(das	Wasserwirtschaftsamt	Kronach)	sowie	die	untere	Naturschutz-
behörde	am	Landratsamt	Forchheim	gehört.	Aus	wasserwirtschaft-
licher	 Sicht	 seien	 keine	 erheblichen	 nachteiligen	 Umweltaus-
wirkungen	 erkennbar,	 sofern	 die	 Bedingungen	 und	Auflagen	 der	
Bewilligung eingehalten werden.

Die	untere	Naturschutzbehörde	teilte	mit,	dass	weder	ein	Natura-
2000-Gebiet, noch ein Biotop von der Grundwasserentnahme be-
rührt	 seien	und	daher	 aus	naturschutzfachlicher	Sicht	 keine	Um-
weltverträglichkeitsprüfung	erforderlich	sei.

Eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	ist	aus	o.g.	Gründen	entbehr-
lich.

Gemäß	§	5	Abs.	3	Satz	1	UVPG	ist	die	Feststellung	nicht	selbstän-
dig anfechtbar.

Ebermannstadt, den 29.11.2018

Steblein 

Regierungsrätin
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https://www.statistikdaten.bayern.de/online?sequenz=tabelleAufba
u&selectionname=12411-009r

abgerufen werden.

Forchheim, 29.11.2018
Landratsamt

Dr. Hermann Ulm
Landrat


